
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2003/1/22 2002/12/0280
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.01.2003

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §10 Abs4 Z4;

BDG 1979 §48 Abs1;

Rechtssatz

Ausführungen zur rechtlichen Quali kation der dem Beschwerdeführer (einem Zollwachebeamten) vorzuwerfenden

insgesamt fünf Verstöße gegen die aus § 48 Abs. 1 BDG 1979 abgeleitete P icht zur Einhaltung der im Dienstplan

vorgesehenen Dienststunden (zur besonderen Wichtigkeit der Einhaltung der Dienststunden im Zusammenhang mit

der Ablöse bei Wachkörpern vgl. insbesondere auch das hg. Erkenntnis vom 24. April 2002, Zl. 2001/12/0217).
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